
Studienberatung kontaktiert bei Bedarf 
Kontaktstelle für barrierefreies Studieren und 

Arbeiten

Studienberatung nimmt mit Student/in Kontakt auf 
und informiert über weiteres Vorgehen

Es ist kein Gespräch nötig
Gespräch mit Student/in und Studienberatung 

(evtl. unter Einbezug der Kontaktstelle für barrierefreies 
Studieren und Arbeiten)

Das Anliegen bedarf keines 
Nachteilsausgleichs

Einreichung Formular an 
zuständige IL durch 

Student/in

Das Anliegen bedarf eines 
Nachteilsausgleichs

mit schriftlich 
formulierter Diagnose

Für ein Gespräch, um die 
Diagnose mündlich 

kommunizieren zu können

Gespräch findet statt 
(Studienberatung mit Student/in)

Entscheid** über das weitere Vorgehen wird gefällt 
(durch Studienberatung mit oder ohne Kontaktstelle  

für barrierefreies Studieren und Arbeiten)

Student/in meldet sich bei der 
zuständigen Studienberatung*

Entscheid Gesuch durch IL

Entscheid wird  Student/in 
kommuniziert

Student/in informiert 
betroffene Personen 

frühzeitig***

Prozess Nachteilsausgleich IS1

** evtl. unter Einbezug der 
BPA verantwortlichen Person

Entscheid/Verfügung wird 
abgelegt

Student/in kann 
dennoch Gesuch 

einreichen

*** bei Prüfungsanmeldung, spätestens 
30 Tage vor Prüfungsbeginn

* Student/in hat jederzeit die 
Möglichkeit, direkt mit Kontaktstelle 
für barrierefreies Studieren und 
Arbeiten Kontakt aufzunehmen

Student/in reicht Gesuch 
Nachteilsgleich bei IL ein, ohne 

vorgängiges Gespräch mit 
Studienberatung

IL verweist Student/in an 
Studienberatung


	Zeichenblatt-1�

